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zeicknis der ältesten Ausgaben in Hains Repertorium, n. 5903ff.
fügt Gr. S. 297 ff. allerlei hinzu. Auch deutsche Übersetzungen
sind gedruckt (Gr. S. 299, vgl. S. 286 über Mss.); über eine
spanische und böhmische s. Gr. S. 304.

Den Charakter des Speculum in Tendenz und Form zeigt
aucli der Dialogus Creaturaram des Nicolaus Pergamenus,
von welcher Grässe p. 302—8 handelt. 127 fortlaufende Kapitel
behandeln alle möglichen konkreten und abstrakten Gegen
stände im Rangstreit mit ihren Gegensätzen, welche die 1. Ta
bula p. 129, 135 nach der Reihenfolge des Buches aufzählt. —
Dagegen vermißt man ein alphabetisches Verzeichnis, woraus
sich die Identität mancher Themata mit Rangstreitgedichts-
Gegenständen sofort ergibt und zur Vergleichung der Behand
lung einladet. Ich habe ein solches angelegt.

Eine 2. Tabula p. 131—37 enthält ein alphabetisches
Register der sich ergebenden Lehren nach dem Hauptgegen
stand geordnet, indem mitunter mehrere sich aus demselben

Dialog ergeben. Der Anfang lautet: ,Abstinentia longam et
sanam vitam donat. 103‘; Ende: Uxori cuidam a viro suo tria

facienda proposita sunt 90h
Der Stil ist hier einfacher und klarer als im Speculum,

der Ansopischen Fabel sich nähernd. Der belesene Verfasser
zitiert Autoren bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (Gr. p. 303).
Die lateinische Übersetzung des Kalila we-Dimna 1 hat er nicht

gekannt, wohl aber bietet er Berührungspunkte mit den be
kannten Fabel- und Erzählungsschriften des Mittelalters. Für
die Verwertung hat sich Grässe ein Verdienst erworben durch
ein Verzeichnis von Parallelen (p. 304—6) aus jener Literatur
bis auf Lafontaine herab. •

Grässe schließt (p. 306) mit einer ausführlichen und ge
nauen Angabe der vielen Ausgaben und Übersetzungen,
worunter sehr alte (auch anonyme), jetzt selten gewordene,
unter anderen in dem ersten überhaupt in Stockholm ge
druckten Buche.

1 Aus dem Hebräischen ins Lateinische übersetzt von Johann von Capua

(1262—78) unter dem Titel: Directorium vitae humanae; s. mein: Die
liebr. Übersetzung, S. 875.


